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Frank Bsirske
Vorwort

Das Fundament des kirchlichen Sonderarbeitsrechts hat mächƟ ge Risse 
bekommen. In der öff entlichen Wahrnehmung sowie in der medialen Be-
richterstaƩ ung gibt es miƩ lerweile viele SƟ mmen, die der arbeitsrecht-
lichen Sonderstellung der bundesdeutschen Kirchen wenig PosiƟ ves 
abgewinnen können. Lediglich kirchennahe Juristen, konservaƟ ve Poli-
Ɵ ker und natürlich die Spitzen der christlichen Kirchen halten tapfer an 
dem überkommenen Modell einer theologisch nicht zu begründenden 
DienstgemeinschaŌ  ohne GewerkschaŌ en als Tarifvertragspartner fest. 
MitbesƟ mmungsregeln, etwa wie im Betriebsverfassungsgesetz nor-
miert, kennen kirchliche Regelungen nicht. Überkommene Loyalitäts-
regelungen mit freiheitseinschränkendem Charakter, besonders in ka-
tholischen Einrichtungen, empören immer wieder die Öff entlichkeit, 
wenn das Problem denn diese erreicht.

Überhaupt, die KriƟ k an vordemokraƟ schen, autoritären Verhältnis-
sen in den Einrichtungen der christlichen Kirche mit ihren Wohlfahrts-
verbänden Diakonie und Caritas reiht sich miƩ lerweile ein in diverse Er-
eignisse und Diskussionen zu Ɵ efgehenden Problemlagen innerhalb der 
bundesdeutschen Amtskirchen. BeispielhaŌ  sei hier nur die Entschei-
dung zweier katholischer Krankenhäuser genannt, einem VergewalƟ -
gungsopfer die angemessene Hilfe zu verweigern.

Bekannt ist miƩ lerweile auch der Sachverhalt, dass besonders die Be-
triebe und großen Unternehmen der Diakonie und Caritas zu fast ein-
hundert Prozent aus SteuermiƩ eln fi nanziert werden. Es ist deshalb von 
großer Bedeutung, wenn das Bundesarbeitsgericht (BAG) in seiner Ent-
scheidung vom 20. November 2012 zum Streikrecht bei kirchlichen Ein-
richtungen der GewerkschaŌ  ver.di nach ArƟ kel 9 Abs. 3 Grundgesetz 
innerhalb der Kirchen ein autonomes BetäƟ gungsrecht zugesprochen 
hat. Das BAG hat unter besƟ mmten Bedingungen ver.di eine Streikbe-
rechƟ gung zuerkannt. In ihrer schriŌ lichen Urteilsbegründung stellen 
die Richter_innen des Bundesarbeitsgerichtes allerdings im Grundsatz 
das Streikrecht für kirchliche BeschäŌ igte in Frage, indem das kirchliche 
Selbstordnungsrecht rechtsfehlerhaŌ  über das Grundrecht auf Streik 
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nach Art. 9 Abs. 3 Grundgesetz gestellt wird. Dies wird verfassungs-
rechtlich zu überprüfen sein.

Entgelt und Arbeitsbedingungen vieler Arbeitnehmer und Arbeitneh-
merinnen in diakonischen und caritaƟ ven Betrieben haben sich in den 
letzten Jahren in vielen Fällen verschlechtert. ver.di ist von der über-
wiegenden Mehrheit der Mitarbeitervertretungen in der Diakonie auf-
gefordert worden zu handeln. Dieser Aufgabe hat sich ver.di in den 
vergangenen Jahren mit Nachdruck angenommen. Steigende Mitglie-
derzahlen, hunderte AkƟ onen, steƟ g ansteigende StreikbereitschaŌ  in 
kirchlichen Betrieben zeigen, wie wichƟ g das war. Weitere AkƟ onen und 
Streiks sind geplant. Auf der Tagesordnung steht nicht mehr und nicht 
weniger als der Abschied von einer arbeitsrechtlichen Sonderrolle der 
bundesdeutschen Kirchen, die auf der Welt einmalig ist.



Ellen Paschke
Sich regen bringt Segen
Warum kirchliche Betriebe faire Tarifverträge brauchen

Es war für mich ein historischer Tag, als die Mitglieder der Arbeitsrecht-
lichen Kommission des Diakonischen Werkes der Evangelischen Kirche 
Deutschland (DW EKD) beschlossen haben, den arbeitsrechtlich frag-
würdigen »DriƩ en Weg« der Kirche zu verlassen und gemeinsam mit 
ver.di für Tarifverträge in der Diakonie zu kämpfen. Ein Tag, an dem die 
deutschen Medien sensibel geworden sind für die unfairen Arbeitsbe-
dingungen bei der Kirche. Ein Tag, an dem nun sämtliche Abgeordneten 
des Bundestages erfuhren, was der »DriƩ e Weg« im kirchlichen Arbeits-
recht ist. Und vor allem ein Tag, in dessen Verlauf sich immer mehr Be-
schäŌ igte bei Diakonie und Caritas trauten, von ihrem Grundrecht auf 
Streik Gebrauch zu machen und für bessere Arbeitsbedingungen in ih-
rem Betrieb zu kämpfen.

30 Jahre Erfahrung mit dem »Dri  er Weg«

Dem off enen Konfl ikt zwischen dem kirchlichen Arbeitgeber und sei-
nen Mitarbeitervertreter_innen vorausgegangen war eine zähe Ver-
handlungsrunde mit dem Diakonischen Werk, die zu keinerlei Ergebnis 
geführt haƩ e. Als sich dann noch der ehrenamtliche Vorsitzende der 
Arbeitsrechtlichen Kommission in der Zwangsschlichtung auf die Seite 
des Arbeitgebers stellte und der zuvor neu gegründete Arbeitgeberver-
band »Verband diakonischer Dienstgeber in Deutschland« (VdDD) ein-
seiƟ g eine Lohnerhöhung von 4% anbot, reichte es den Kolleg_innen: 
Sie wollten endlich runter vom so genannten DriƩ en Weg der Kirchen, 
der sie zu BiƩ stellern in Sachen Lohn degradierte. Sie wollten endlich 
auf Augenhöhe ihre Arbeits- und Lohnbedingungen aushandeln kön-
nen – so wie es das Grundgesetz für alle anderen Arbeitnehmer_innen 
in deutschen Betrieben auch vorsieht.

Am 29. Oktober 2009 erklärten die Kolleg_innen daher auf einer ver.di-
Tagung in Göƫ  ngen: »Wir haben nun 30 Jahre Erfahrung mit dem Drit-
ten Weg. Das Ergebnis: Im Jahr 2009 werden in immer mehr Bereichen 
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der Diakonie Löhne unter dem Branchenniveau gezahlt. Seit in den Ar-
beitsrechtlichen Kommissionen nicht mehr die in einem echten Interes-
senausgleich erstriƩ enen Tarifabschlüsse der Vereinten Dienstleistungs-
gewerkschaŌ  ver.di für den öff entlichen Dienst übernommen werden, 
wird der DriƩ e Weg der kollekƟ ven Arbeitsrechtssetzung zunehmend 
fragwürdig. Für die Arbeitnehmervertreter_innen in der Arbeitsrecht-
lichen Kommission des Diakonischen Werks der Evangelischen Kirche 
in Deutschland ist der DriƩ e Weg bereits gescheitert, ebenso im Dia-
konischen Werk der Evangelischen Kirche in MiƩ eldeutschland und in 
Hessen-Nassau.«

Und weiter: »Die Arbeitnehmerseite innerhalb der Arbeitsrechtlichen 
Kommissionen sieht auf Dauer keine Möglichkeiten mehr, durch Ge-
spräche und Argumente ihre PosiƟ onen wirksam vertreten und durch-
setzen zu können. Die diakonischen Arbeitgeber verstehen sich selbst 
als Unternehmensdiakonie. Sie haben einen eigenen Arbeitgeberver-
band gegründet. Diakonische Manager lagern zunehmend Arbeitsbe-
reiche in diakoniefremde Tochterunternehmen aus und entziehen auf 
diese Weise immer mehr BeschäŌ igte dem Geltungsbereich der kirch-
lichen Arbeitsvertragsgrundlagen. Sie verfolgen das Ziel, Löhne zu sen-
ken und die betriebliche Altersvorsorge zu kappen. Mit Hilfe der Sonder-
regelungen des kirchlichen Arbeitsrechts verschaff en sie sich auf dem 
›Sozialmarkt‹ Konkurrenzvorteile. Wir befürchten, dass diese Entwick-
lung sich fortsetzt.«

Die Arbeitnehmervertreter_innen in den Arbeitsrechtlichen Kommis-
sionen erklärten damals öff entlich: »Wir fordern die Arbeitgeber auf, 
jetzt den UmsƟ eg vom DriƩ en Weg auf normale Tarifverhandlungen 
einzuleiten. Wir erwarten, dass die Arbeitgeber Gespräche und Tarif-
verhandlungen mit der Vereinten DienstleistungsgewerkschaŌ  ver.di 
aufnehmen. Wir verlangen, dass BeschäŌ igte nicht mit arbeitsrecht-
lichen SankƟ onen bedroht werden, wenn diese ihr Grundrecht auf Streik 
wahrnehmen.«

Damit war es an uns, die betroff enen Kolleg_innen in diakonischen 
Einrichtungen bei ihrem Kampf um faire Arbeitsbedingungen zu unter-
stützen. Es folgte die Gründung einer TariŅ ommission, die dann den Ar-
beitgeber zu Tarifverhandlungen aufgefordert hat – was dieser erwar-
tungsgemäß ablehnte. Man beharrte, wie man es ja auch noch heute tut, 
auf seinem SelbstbesƟ mmungsrecht im Rahmen des »DriƩ en Weges« 
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und auf der weiteren Anwendung der einseiƟ g von der Kirche festge-
setzten Arbeitsvertragsrichtlinien.

Unruhe im »Weinberg Go  es« wird größer

Das Grundrecht auf Streik wahrzunehmen war die kollekƟ ve Antwort 
der widerständigen Arbeitnehmervertreter_innen. Wir müssen uns er-
streiken, dass der Arbeitgeber an den VerhandlungsƟ sch kommt. Und 
das haben wir mit den Kolleg_innen getan. Erst in Bielefeld, dann in 
Hamburg und anderswo. Wenn man so will, waren diese ersten Streiks 
ein Aufschrei von BelegschaŌ en, ihrem Arbeitgeber deutlich zu machen, 
dass im innerbetrieblichen Gefüge etwas gewalƟ g nicht mehr sƟ mmt. 
Von arbeitsrechtlichem Konsens »im Weinberg GoƩ es«, wie Kirchen-
vertreter die Betriebe der Diakonie und Caritas nennen, konnte schon 
lange keine Sprache mehr sein.

Und was war die Antwort? Der Arbeitgeber hat uns als GewerkschaŌ  
verklagt und zugleich seinen BeschäŌ igten das Grundrecht auf Streik 
untersagt. Der arbeitsrechtliche Konfl ikt mit der Diakonie, der uns im 
November 2012 bis vor das Bundesarbeitsgericht geführt hat, war also 
ein genuin innerkirchlicher Konfl ikt, keinesfalls einer von ver.di von au-
ßen injizierter Protest. 

Die Unruhe im »Weinberg GoƩ es«, wie die »Göƫ  nger Erklärung«1 von 
2009 ja auch ausführt, hat durchaus ihre Gründe: Der christliche An-
spruch und die weltlichen Arbeitsbedingungen der deutschen kirchen-
gebundenen Wohlfahrtskonzerne klaff en weit auseinander. Und hierbei 
darf man eines nicht vergessen: Diakonie und Caritas sind die größten 
Anbieter im Sozial- und Gesundheitsdienst in Deutschland. Gemeinsam 
beschäŌ igen sie fast eine Million Menschen in ihren Altenpfl ege- und 
Behinderteneinrichtungen, aber auch in ihren KindertagesstäƩ en und 
Krankenhäusern. Eine Arbeit, die sich im Übrigen weitgehend über Mit-
tel der öff entlichen Hand, der Sozial- und Pfl egekassen, fi nanziert.

1 Auf einer ver.di-Fachtagung »ZukunŌ  der Arbeitsrechtlichen Kommissionen« 
am 29.10.2009 in Göƫ  ngen verabschiedeten Mitglieder Arbeitsrechtlicher Kom-
missionen in der Diakonie die Erklärung »Tarifverträge staƩ  kollekƟ ves BeƩ eln«.
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Trotz des christlichen Anspruchs, in einer »DienstgemeinschaŌ « tä-
Ɵ g zu sein – ein Begriff , den ich übrigens für ausgesprochen anƟ quiert 
und vielleicht noch einer OrdensgemeinschaŌ  angemessen halte –, ar-
beiten die BeschäŌ igten der kirchlichen Einrichtungen beileibe nicht 
alle zu den gleichen Bedingungen: Ein Großteil arbeitet nach den bun-
desweit geltenden Arbeitsvertragsrichtlinien (AVR) der Evangelischen 
Kirche Deutschlands (AVR EKD) oder der Katholischen Kirche (AVR Ca-
ritas). Etwa zwei DriƩ el der 452 000 Diakonie-BeschäŌ igten und auch 
ein Großteil der Caritas-BeschäŌ igten erhalten hierdurch Löhne, die bis 
zu 7% unterhalb des Niveaus des Tarifvertrages im Öff entlichen Dienst 
liegen. Ursache hierfür ist, dass die Arbeitsvertragsrichtlinien von Dia-
konie und Caritas seit Jahren de facto eingefroren sind. OŌ  genug wen-
den die kirchlichen Einrichtungen den »DriƩ en Weg« gar nicht mehr 
an, haben die Gremien auf Eis gelegt, lassen zugleich aber auch keine 
Tarifverhandlungen zu. Die Folge sind fehlende Reallohnanpassungen. 
Da kann man dann auch mal die Konkurrenz mit günsƟ geren Angebo-
ten am Markt ausstechen.

Doch das harsche WeƩ bewerbsverhalten der kirchlichen Betriebe 
triŏ   nicht nur die miƩ leren Lohngruppen. Zunehmend werden Aus-
gründungen und Leiharbeit als RaƟ onalisierungsinstrument genutzt. 
Sparmaßnahmen, die auf dem Rücken der schwächsten Arbeitnehmer_
innen ausgetragen werden. Es sind vor allem die tariff reien Tochterge-
sellschaŌ en der kirchlichen Betriebe, deren Mitarbeiter_innen in Not-
lagen geraten. Hierbei handelt es sich um die ServicegesellschaŌ en, in 
denen Reinigung, LogisƟ k und Küche versammelt sind. Jeder Arbeitge-
ber, der seinen Konzern so organisiert, nimmt wohl wissend in Kauf, dass 
die betroff enen BeschäŌ igten in prekären Verhältnissen leben.

Harsches Geschä  sgebaren für »tä  ge Nächstenliebe«

Tausende Mitarbeiter_innen der Diakonie sind in Leiharbeitsfi rmen be-
schäŌ igt oder zu Bedingungen, die die Arbeitgeber einseiƟ g arbeitsver-
traglich festlegen. Damit verdienen sie 20-25% weniger als ihre Kolleg_
innen, die in den ohnehin schalen »Genuss« der AVR kommen. Nicht 
sehr viel anders sieht es bei der Caritas aus, die nach ver.di-Schätzungen 
450.000 bis über 500.000 Mitarbeiter_innen beschäŌ igt. Seit der Jahr-
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tausendwende sind auch soziale Einrichtungen im katholischen Bereich 
zunehmend dazu übergegangen, den Service ihrer Betriebe in Toch-
tergesellschaŌ en auszulagern. Diese ServicegesellschaŌ en unterliegen 
dann nicht mehr den Arbeitsvertraglichen Richtlinien der Caritas, son-
dern wenden in der Regel gar keine Tarife oder aber den DGB-Tarif für 
Zeitarbeit sowie die Tarife der NGG oder IG BAU an. Hierbei wird ordent-
lich gespart: Alle diese Tarife liegen etwa 20% unterhalb des kirchen-
internen Bezahlmodus. Wie viele Kolleg_innen bundesweit in katho-
lischen Einrichtungen von diesem Outsourcing betroff en sind, können 
wir nicht sagen, da es keine offi  ziellen Zahlen dazu gibt. Es gibt bislang 
nur Schätzungen einzelner Diözesan-ArbeitsgemeinschaŌ en der Mitar-
beitervertretungen. Aufgrund dieser ExperƟ se geht ver.di jedoch von 
einer fl ächendeckenden GeschäŌ skonstrukƟ on aus.

Diakonie und Caritas haben sich also ökonomisch aufgestellt wie je-
der andere Wohlfahrtsverband auch, und es interessiert sie überhaupt 
nicht, ob eine ReinigungskraŌ  in einer ihrer ServicegesellschaŌ en nur 
6,50 Euro die Stunde verdient oder eine Frau, die in der Küche arbeitet, 
gar 5,40 Euro. Die kirchlichen Arbeitgeber wissen dabei ganz genau, dass 
sie ihre Arbeitnehmer_innen in Hartz IV und Altersarmut treiben.

Solch ein GeschäŌ sgebaren ist ein Widerspruch zum christlichen An-
spruch des Arbeitgebers. Wer täƟ ge Nächstenliebe propagiert und »Wir 
arbeiten alle im Weinberg GoƩ es«, der muss auch alle Arbeitnehmer_in-
nen gleich behandeln. Wer auf der Existenz der christlichen »Dienstge-
meinschaŌ « beharrt, der kann nicht nur den Ärzten, den Pastoren und 
vielleicht noch den Pfl egekräŌ en gute Löhne bieten, der muss auch die 
Mitarbeiter_innen in Küche und Reinigung gut entlohnen. Bei den welt-
lichen Arbeitgebern gelingt es uns immerhin zunehmend, Tarifverträge 
auch für die ServicegesellschaŌ en abzuschließen. Aber im kirchlichen 
Bereich schaff en wir es kaum eine ReinigungskraŌ  oder eine Küchen-
kraŌ  auf den Mindestlohn von 8,50 Euro zu bringen, weil die Arbeitge-
ber sich hier verweigern.

Zum Beispiel wieder einmal der katholische Alexianer-Orden: Ein 
großes Krankenhaus des Ordens in Niedersachsen hat seine Service-
bereiche ausgegliedert. ver.di organisiert den Betrieb, bildet einen Be-
triebsrat, eine TariŅ ommission, fordert den Arbeitgeber zu Tarifver-
handlungen auf. Und zunächst signalisiert dieser ZusƟ mmung. Doch 
dann wird zurückgerudert und auf dem »DriƩ en Weg« beharrt. Nur: 
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Diesen wendet das Haus gar nicht an. Man hat sich dort einfach den 
schlechteren Tarifvertrag der NGG zu Eigen gemacht. Es ist aber ein 
Unterschied, ob ich in einem Krankenhaus in der Küche arbeite oder 
in einer Kneipe! Also haben die BeschäŌ igten der ServicegesellschaŌ  
gestreikt. Nach dem ersten Streik hat dieser katholische Orden die un-
botmäßige ServicegesellschaŌ  einfach aufgelöst. Die Kolleg_innen wur-
den formal gekündigt und auf andere ServicegesellschaŌ en des Ordens 
verteilt, mussten fortan kilometerweit zur Arbeit fahren, weil sie im al-
ten Haus nicht mehr eingesetzt wurden. Die BelegschaŌ  war demora-
lisiert. Was hat das mit Nächstenliebe zu tun? Wo ist hier die Dienst-
gemeinschaŌ ?

Mit dem Aussetzen des »DriƩ en Weges« deckeln die kirchlichen Ar-
beitgeber gewissermaßen die Löhne ihrer Mitarbeiter_innen. Und na-
türlich wirkt sich dies auch aus auf das Lohnniveau der gesamten Sozi-
albranche. Diakonie und Caritas sind zusammen schließlich der größte 
Arbeitgeber im Wohlfahrtsbereich. Das triŏ   auch die Arbeit von ver.di. 
In Hamburg zum Beispiel verhandelt ver.di mit Asklepios, einem großen 
privaten Krankenhauskonzern, über anständige Lohnsteigerungen. Aber 
wird das auch immer so bleiben, wenn die kirchliche Konkurrenz keine 
adäquaten Lohnsteigerungen zahlt? Irgendwann ist dann der weltliche 
Arbeitgeber nicht weƩ bewerbsfähig und stuŌ  auch runter. Dies alles ge-
schieht vor dem Hintergrund der unterfi nanzierten Krankenhäuser und Al-
tenpfl egeeinrichtungen in Deutschland. Entsprechend hoch ist der Druck 
auf die Löhne. Inzwischen wird ver.di von den weltlichen Arbeitgebern in 
Tarifverhandlungen vorgehalten, dass sie keine Tarifverträge mit den Kir-
chen aushandelt, aber zugleich von den Weltlichen ständig mehr fordert, 
während die Kirchen ihren WeƩ bewerbsvorteil ausnutzen.

Warum ein Tarifvertrag Soziale Dienste sein muss

ver.di hat – um die Branche zu befrieden – bereits vor zehn Jahren einen 
Tarifvertrag Soziale Dienste ins Gespräch gebracht. Um einen solchen 
allgemeinverbindlichen Tarifvertrag umzusetzen, müssten alle Wohl-
fahrtsverbände – Diakonie, Caritas, Parität, AWO, DRK, SoVD – einen Ar-
beitgeberverband oder eine TarifgemeinschaŌ  gründen, um mit ver.di
einen Tarifvertrag abzuschließen, der dann vom Tarifausschuss beim 
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Arbeitsministerium für allgemeinverbindlich erklärt werden könnte. 
Dann müssten alle Arbeitgeber im sozialen Bereich diesen Tarifvertrag 
als Minimum anwenden. Das würde für die BeschäŌ igten und für die 
PaƟ ent_innen bedeuten, dass der WeƩ bewerb künŌ ig nicht mehr über 
prekäre Arbeitsverhältnisse und niedrige Löhne, sondern über die Qua-
lität erfolgt.

Ein solch allgemeinverbindlicher Tarifvertrag wäre ein Segen für die 
gesamte Branche, um es mal christlich auszudrücken. Und ein solcher 
Tarifvertrag ist unser Ziel. Ein ehrgeiziges Ziel, denn um einen Tarifver-
trag nach jetzigen gesetzlichen Regelungen für allgemeinverbindlich er-
klären lassen zu können, müssen 50% der BeschäŌ igten der Branche un-
ter diesen Tarifvertrag fallen. Und da stehen Caritas und Diakonie, die 
größten Arbeitgeber in diesem Bereich, nun einmal als christliches Boll-
werk gegen menschenwürdige Arbeitsbedingungen. Es geht also nicht 
ohne die Kirchen. Und es ist an uns, sie zu überzeugen, dass es sinnvoll 
und auch in ihrem Interesse ist, einen allgemeinverbindlichen Tarifver-
trag für die Sozialbranche in Deutschland durchzusetzen.

Und ich verstehe nicht, dass sie nicht verstehen: Der Druck erhöht 
sich immer mehr. In der ambulanten Pfl ege haben die privaten Anbie-
ter schon einen Marktanteil von 67%, in der staƟ onären Pfl ege sind es 
33%. Die Privaten zahlen keine Tarife, können also entsprechend billi-
ger ihre Leistungen anbieten. Und was machen die Kirchen in dieser Si-
tuaƟ on? Sie beteiligen sich zwar am »Bündnis für Pfl ege«, um von der 
PoliƟ k bessere Bedingungen in der Altenpfl ege sowohl für die Betrof-
fenen als auch für die BeschäŌ igten zu fordern, aber zugleich verhin-
dern sie Abhilfe auf der tarifl ichen Ebene, indem sie auf ihrem Selbst-
besƟ mmungsrecht beharren. 

Ihren arbeitsrechtlichen Sonderweg leiten die Kirchen aus dem 
Grundgesetz ab, das ihnen das Recht auf SelbstbesƟ mmung zusichert. 
ver.di bestreitet dieses Recht gar nicht, beharrt aber für die Arbeits-
bedingungen auf dem Grundrecht auf Streik. Die langwierige Ausei-
nandersetzung mit Diakonie und Caritas hat uns bis vor das Bundesar-
beitsgericht in Leipzig geführt. Dennoch bin ich mir sicher, dass dieser 
Arbeitskampf, der derzeit in den kirchlichen Betrieben staƪ  indet, kei-
nesfalls jurisƟ sch, sondern nur poliƟ sch gelöst werden kann.

Was das Bundesarbeitsgericht indes im November 2012 unter dem 
Vorsitz der PräsidenƟ n Ingrid Schmidt zum Streikrecht in kirchlichen 
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Einrichtungen entschied, ist für uns ein voller Erfolg. Erstmals ist ge-
richtlich festgelegt, dass GewerkschaŌ en in kirchlichen Einrichtungen 
Zugang haben und dort Mitglieder werben dürfen. Die Richterin hat 
die Revision abgewiesen, damit haben wir gewonnen (wir wären auch 
zum Bundesverfassungsgericht gegangen, um eine jurisƟ sche Klärung 
des Konfl ikts zu erhalten).

Die Kirche hat in Bezug auf ihr SelbstbesƟ mmungsrecht reichlich Auf-
lagen vom BAG bekommen: Dass die AVR verbindlich sein müssen für 
alle Häuser, dass sie für ausgegliederte Bereiche gelten müssen, dass 
zur »DienstgemeinschaŌ « auch Leiharbeiternehmer/innen gehören – zu 
all diesen BesƟ mmungen müssen jetzt Kirchengesetze geändert wer-
den. Das wird einige Zeit in Anspruch nehmen. Und solange können 
und dürfen wir streiken.

Ich begreife dieses Urteil als Einladung für uns, jetzt akƟ v zu sein und 
für die Arbeitnehmer_innen in kirchlichen Betrieben gute Arbeitsbe-
dingungen zu schaff en. Und off ensichtlich hat dieses Urteil eine Auf-
bruchssƟ mmung bei den BeschäŌ igten in Diakonie und Caritas erzeugt. 
ver.di-Bezirke melden BeitriƩ e mit der Begründung, dass ver.di jetzt ja 
ein Zugangsrecht zu kirchlichen Betrieben habe. Das Urteil hat den Be-
schäŌ igten dort die Angst genommen, sich gewerkschaŌ lich zu orga-
nisieren.

Selbstbes  mmungsrecht und Tarifverträge passen zusammen …

Das Urteil verpfl ichtet die Kirchen, GewerkschaŌ en in ihr arbeitsrecht-
liches Prozedere einzubinden. Doch bei Gesprächen mit Kirchenver-
tretern wird mir immer wieder deutlich, dass sie keinerlei Vorstellung 
davon haben, wie das gehen soll. Erst neulich hat mir ein hoher Kir-
chenvertreter aus Nordrhein-Wesƞ alen vorgeschlagen, dass die Ge-
werkschaŌ en ja die Mitglieder der Arbeitsrechtlichen Kommissionen 
beraten könnten. Das ist jenseits von Gut und Böse. Wir lassen uns in 
dieses arbeitsrechtliche System, das die Arbeitnehmerrechte fast einer 
Million BeschäŌ igter in Deutschland schmälert, nicht einbinden, ohne 
dass sich substanƟ ell etwas ändert. Sobald die schriŌ liche Begründung 
des Urteils vorliegt, werden wir hierüber mit den Kirchen ins Gespräch 
kommen müssen.
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Ich glaube, dass prinzipiell das SelbstbesƟ mmungsrecht der Kirchen 
und GewerkschaŌ en sehr wohl zusammen passen. Man muss sich nur 
die katholische Soziallehre ansehen – deren Grundgedanke ja soziale 
GerechƟ gkeit für jeden Menschen einfordert. Aber was das real exisƟ e-
rende Arbeitsrecht der christlichen Kirchen in Deutschland anbelangt, 
glaube ich nicht, dass wir zu einem Kompromiss kommen werden. Wir 
wollen Tarifverträge mit den Kirchen abschließen. Der »DriƩ e Weg« ist 
nicht der unsere.

Das Urteil des BAG ist für mich insofern auch nicht das letzte Wort 
in der Sache. Wir werden natürlich Gespräche führen, aber unser Ziel 
ist klar: Wenn die Kirche sich weiter einem fairen Arbeitsrecht verwei-
gert, dann werden wir uns organisieren müssen und weiter streiken, 
und dann wird es irgendwann entweder Tarifverträge oder einen wei-
teren Prozess geben.

Was den kirchlichen Arbeitgebern in dem ganzen Konfl ikt bis heute 
nicht verständlich zu machen ist: Tarifverhandlungen bedeuten nicht au-
tomaƟ sch Streik. Streik ist die gewerkschaŌ liche ulƟ ma raƟ o. Vor dem 
Streik stehen immer die Verhandlungen und der Kompromiss. Wir sƟ m-
men jedes Jahr in unserem Fachbereich 3.000 Tarifverträge ab. Die wer-
den beileibe nicht alle auf der Straße entschieden, sondern überwie-
gend in einer konsensorienƟ erten Arbeitsatmosphäre am Tisch. Aber 
wahrscheinlich ist die Kirche hier immer noch auf die Tarifauseinander-
setzungen im öff entlichen Dienst fi xiert, wo gestreikt werden muss, um 
etwas im Interesse der BeschäŌ igten durchsetzen zu können, und wo es 
auch gewisse Rituale gibt. Und selbst wenn ein Streik nöƟ g wird, wird 
er selbst in sensiblen Bereichen eines Krankenhauses oder Pfl egeheims 
dank Notdienstvereinbarungen sicher und verantwortungsvoll für die 
PaƟ ent_innen durchgeführt werden.

… wenn die Beschä  igten bei Diakonie und Caritas 
für ihre Interessen eintreten

Noch bemerke ich bei mancher Kollegin und manchem Kollegen in den 
kirchlichen Betrieben eine Haltung, wie sie früher bei den BeschäŌ igten 
des öff entlichen Dienstes vorherrschte: Als es noch den Bundesange-
stelltentarif (BAT) gab, genügte es, wenn die Müllabfuhr streikte, dann 
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bekamen durch den Flächentarifvertrag auch die Krankenschwester und 
der Altenpfl eger mehr. Heute muss jede Berufsgruppe, teilweise jeder 
Betrieb für sich selbst kämpfen. So ist es auch bei den kirchlichen Be-
schäŌ igten. Bis 2006 wurden stets die Tarife des öff entlichen Dienstes, 
wenn auch mit Verzögerung, übernommen. Diese Zeiten sind vorbei.

Nun müssen wir das Bewusstsein dafür schaff en – und das gelingt uns 
immer mehr –, dass auch die BeschäŌ igten bei Diakonie und Caritas für 
ihre Interessen selbst kämpfen müssen. Und unsere Bemühungen ha-
ben ja Erfolg: In Niedersachsen hat ver.di erstmals einen Tarifabschluss 
mit einer kirchlichen Einrichtung ausgehandelt. Seit dem 1. Januar 2012 
gilt am Evangelischen Krankenhaus in Oldenburg dieses Tarifwerk. Und 
natürlich hat dieser Abschluss Signalwirkung. Das war schon den auf-
geregten Meldungen aus verschiedenen Diakonie-Gliederungen zu ent-
nehmen. Das Management im Evangelischen Krankenhaus hat sachori-
enƟ ert im Interesse der dorƟ gen BeschäŌ igten gehandelt. Daran sollten 
sich andere Leitungsorgane der Diakonie ein Beispiel nehmen. Beispiel-
haŌ  ist selbstverständlich auch die BelegschaŌ , die klar ihren Willen für 
einen Tarifvertrag mit Streiks und AkƟ onen ausgedrückt hat.

Die kirchlichen BeschäŌ igten, die 2009 mit ihrer »Göƫ  nger Erklä-
rung« den bereits jahrelang schwelenden Arbeitskonfl ikt in kirchlichen 
Betrieben öff entlich gemacht haben, werden nicht auf einen Tarifver-
trag verzichten. Sie wollen nicht länger Arbeitnehmer_innen zweiter 
Klasse sein. Und sie erwarten von uns, dass wir diesen Weg gemein-
sam mit ihnen weitergehen. Das werden wir tun.
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